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Satzung 
 
zur Erhebung von Beiträgen für Angebote im Rahmen der verlässlichen Halbtags-

grundschule „Albert Einstein Caputh“ und „Meusebach Grundschule Geltow“  
mit integrierter Kindertagesbetreuung (iKb) 

 
 
Auf der Grundlage des §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 Ziff. 9 und 64 Abs. 2 Ziff. 1 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), GVBl. I/07, S. 286, in Verbindung 
mit § 90 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfegesetz) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546) und 
§ 17 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 Satz 1 des Zweiten Gesetzes zur Aus-
führung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kindertagesstättengesetz (KitaG) 
- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Schwielowsee in ihrer Sitzung am 28.04.2010 nachfol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Integrierte Ganztagsangebote von Schule und Kindertagesbetreuung sowie ande-

ren Angeboten verbinden die Betreuungs-, Bildungs-, Freizeit- und Spielangebote 
beider Einrichtungen und fassen sie zu einem ganzheitlichen, an den Lebenssitua-
tionen und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientierten Ganztagsangebot 
zusammen. 

 
(2) Für die Inanspruchnahme eines Platzes des integrierten Ganztagsangebotes im 

Sinne des Abs. 1 an der verlässlichen Halbtagsgrundschule „Albert Einstein Ca-
puth“ und an der verlässlichen Halbtagsgrundschule „Meusebach-Grundschule 
Geltow“ (nachfolgend Tagesbetreuung genannt) werden Beiträge nach dieser Sat-
zung erhoben. 

 
 

§ 2 
Aufnahme von Kindern 

 
(1) Aufnahme finden alle Kinder welche die Grundschule besuchen gemäß § 2 (3) 

Kindertagesstättengesetz (KitaG) des Landes Brandenburg. 
 
(2) Voraussetzung zur Aufnahme eines Kindes in eine Tagesbetreuung ist die verbind-

liche Anmeldung nach der Verlässlichen Halbtagsgrundschule für die Freizeitan-
gebote der Schule, Tagesbetreuung, Kooperationspartner und anderer Angebote. 
Grundlage bildet das bestätigte Konzept der Verlässlichen Halbtagsgrundschule 
mit integrierter Tagesbetreuung. 

 
(3) Die Beiträge werden durch Bescheid festgesetzt.  
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§ 3 
Entstehung des Beitrages 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit Anmeldung des Kindes zur Tagesbetreuung am 

ersten Tag des Schuljahres verbindlich für ein Schuljahr. Die Beitragspflicht endet 
am letzten Tag des Monats, in dem das Kind die Tagesbetreuung verlässt. Die 
Gemeinde kann hiervon Ausnahmen zulassen. 

 
(2) Ändert sich das nach § 10 dieser Satzung maßgebliche Einkommen der Personen-

sorgeberechtigten, so wird das geänderte Einkommen in dem auf die Änderung 
folgenden Monat bei der Erhebung des Beitrags berücksichtigt. 

 
(3) Fehlt ein Kind entschuldigt über einen längeren Zeitraum, bleibt der Anspruch auf 

den Platz drei Monate erhalten. Die Verpflichtung zur Zahlung des Beitrags bleibt 
unberührt. Die Gemeinde kann hiervon Ausnahmen zulassen. 

 
 

§ 4 
Fälligkeit des Beitrages 

 
(1) Die Erhebung des Beitrags erfolgt in 12 gleichen Monatsbeiträgen. Die Monatsbei-

träge entstehen am 01. eines jeden Monats und sind jeweils am 10. des Monats 
fällig.  

 
(2) Der Tagessatz für Besucherkinder ist am Tag der Inanspruchnahme des Platzes 

fällig. 
 
 

§ 5 
Beitragsschuldner 

 
(1) Beitragsschuldner sind die Personensorgeberechtigten, auf deren Veranlassung 

das Kind eine Tagesbetreuung in Anspruch nimmt. 
 
(2) Personensorgeberechtigt ist, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Per-

son nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches die Personensorge zu-
steht. 

 
(3) Erfüllen mehrere Personen die Voraussetzungen von Absatz 1, so haften sie als 

Gesamtschuldner. 
 

§ 6 
Beitrag 

 
(1) Die integrierten Ganztagsangebote von Schule und Kindertagesbetreuung sowie 

Kooperationspartner bieten unterschiedliche Angebote nach der pflichtigen Ver-
weildauer lt. Stundentafel an. Für die Nutzung dieser Angebote wird ein Beitrag er-
hoben.  

 Das Kind wird in der Tagesbetreuung nach den Vorschriften des Kindertagesstät-
tengesetzes verpflegt. 
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(2) Die Höhe des Beitrags bestimmt sich nach der folgenden Tabelle: 
 

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinder
6 Kinder

und mehr
bis 1.500,00 €   10,00 €  
bis 1.800,00 €   20,00 €  10,00 €  
bis 2.100,00 €   25,00 €  20,00 €  10,00 €  
bis 2.400,00 €   30,00 €  25,00 €  20,00 €  10,00 €  
bis 2.700,00 €   35,00 €  30,00 €  25,00 €  20,00 €  10,00 €  
bis 3.000,00 €   40,00 €  35,00 €  30,00 €  25,00 €  20,00 €  10,00 €    
bis 3.500,00 €   50,00 €  40,00 €  35,00 €  30,00 €  25,00 €  20,00 €    
bis 4.000,00 €   60,00 €  50,00 €  40,00 €  35,00 €  30,00 €  25,00 €    
bis 4.500,00 €   70,00 €  60,00 €  50,00 €  40,00 €  35,00 €  30,00 €    
bis 5.000,00 €   80,00 €  70,00 €  60,00 €  50,00 €  40,00 €  35,00 €    

über 5.000,00 €   90,00 €  80,00 €  70,00 €  60,00 €  50,00 €  40,00 €    

Höhe des monatlichen Beitrages unter Berücksichtigung 
von unterhaltspflichtigen Kindern

Einkommen nach
§ 10 der Satzung

 
  
(3) Für die Durchführung einzelner Kooperationsangebote mit finanziellem Mehrauf-

wand (z.B. Karate, Tanz, Musikschule) werden zusätzliche Gebühren für Sach- 
und Personalkosten durch den Kooperationspartner von den Teilnehmern erhoben. 

 
 Nehmen Kinder ausschließlich an gebührenpflichtigen Angeboten von Kooperati-

onspartnern teil, entfällt der Beitrag nach Absatz 2. Die Teilnahme der Kinder an 
gebührenpflichtigen Angeboten von Kooperationspartnern muss durch Vorlage 
entsprechender Nachweise bei der Gemeinde belegt werden. 

 
(4) Für die Inanspruchnahme einer Frühbetreuung in der Zeit von 06:00 Uhr bis 

07:15 Uhr wird ein monatlicher Beitrag in Höhe von 10,00 € erhoben. Für die Inan-
spruchnahme einer Spätbetreuung in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr wird ein 
monatlicher Betrag in Höhe von 10,00 € erhoben. 

 
 

§ 7 
Betreuung der Kinder in den Ferien und an variablen Tagen der Schule 

 
(1) In den Ferien und variablen Tagen der Schule ist in der Tagesbetreuung eine 

ganztägige Betreuung möglich. Hierfür wird zusätzlich zum monatlichen Beitrag 
nach § 6 ein Tagessatz in Höhe von 2,00 € geltend gemacht. 

 
(2) Die Ferienbetreuung ist von den Eltern mindestens 4 Wochen vor Beginn der Fe-

rienbetreuung anzumelden. 
 
(3) Kinder, die ausschließlich an gebührenpflichtigen Angeboten von Kooperations-

partnern teilnehmen und eine Ferienbetreuung in Anspruch nehmen, wird der Ta-
gessatz in Höhe von 5,00 € geltend gemacht. 
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§ 8 
Besucherkinder 

 
(1) Besucherkinder sind Kinder, welche die Verlässliche Halbtagsgrundschule nicht 

besuchen und die Tagesbetreuung nur vereinzelt stunden- bzw. tageweise, längs-
tens jedoch 3 Wochen besuchen. Sie können grundsätzlich nur bei freien Kapazi-
täten aufgenommen werden. 

 
(2) Bei zeitweiliger Unterbringung von Kindern in Tagesbetreuung wird folgender Ta-

gessatz in Höhe von 10,00 € geltend gemacht. 
 
 

§ 9 
Pflegekinder 

 
Pflegeeltern sind Erziehungsberechtigte im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII. 
Bei Pflegekindern darf das Einkommen der Pflegeeltern nicht zugrunde gelegt werden. 
In diesen Fällen wird ein monatlicher Pauschalbeitrag in Höhe von 20,00 € erhoben. 
 
 

§ 10 
Einkommen 

 
(1) Das Einkommen im Sinne dieser Satzung ergibt sich aus dem durchschnittlichen 

monatlichen Einkommen der Personensorgeberechtigten der letzten 
3 Kalendermonate vor Anmeldung des Kindes in der Tagesbetreuung. In den Fäl-
len, wo eine Ermittlung dieses Einkommens nicht möglich oder aufgrund der Ein-
kommensstruktur nicht gerechtfertigt ist, wird das Einkommen des vorangegange-
nen Kalenderjahres ermittelt und daraus das durchschnittliche Monatseinkommen 
gebildet bzw. das in Zukunft zu erwartende Monatseinkommen zugrunde gelegt. 
Das Einkommen wird mindestens einmal jährlich wie folgt errechnet:  

 
Summe der positiven Einkünfte (Einkommensbestandteile):  
- Einkommen der abhängig Beschäftigten (hierzu zählen auch Einkommen aus 

geringfügigen Beschäftigungen),  
- Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz bzw. der Einnahmen-

Ausgaben-Übertrag bei Selbstständigen (alternativ Betriebsabrechnungsbogen 
oder Bescheinigung des Steuerberaters) aller Firmen, 

- Unterhaltsleistungen,  
- Renten, 
- Kindergeld, 
- Einkommen nach dem SGB III (Arbeitsförderung) wie: Unterhaltsgeld, Überbrü-

ckungsgeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, 
- Sonstige Leistungen nach anderen Sozialgesetzen, wie Krankengeld, Mutter-

schaftsgeld, Verletztengeld, Wohngeld, Leistungen nach dem Beamtenversor-
gungsgesetz, dem Unterhaltssicherungsgesetz 

- Elterngeld nach dem BEEG 
- Leistungen nach dem BaföG (jedoch nicht die Leistungen nach dem BAföG für 

die Kinder der Personensorgeberechtigten). 
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Von der Summe der positiven Einkünfte werden vor Festsetzung des Elternbeitra-
ges abgezogen:  

- Lohn- bzw. Einkommenssteuer, 
- Solidaritätszuschlag, 
- Kirchensteuer, 
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (private Versicherungen werden in 

Höhe der nachgewiesenen Beiträge anerkannt, jedoch maximal bis zur Höhe 
der gesetzlichen Versicherung), 

- gesetzliche oder gerichtlich festgestellte Unterhaltsleistungen der Personensor-
geberechtigten an nicht in der Familie lebende Personen, 

- auf Antrag der Gebührenpflichtigen Werbungskosten ausweislich des letzten 
Steuerbescheides. 

 
(2) Bei Lebensgemeinschaften, sofern sie die Eltern des Kindes sind, wird das Ein-

kommen beider Lebenspartner zugrunde gelegt. 
 
(3) Der jeweilige Höchstbetrag für die Beiträge nach dieser Satzung ist solange zu er-

heben, bis die Personensorgeberechtigten den Nachweis eines geringeren Ein-
kommens im Sinne dieser Satzung erbracht haben. Dies gilt auch bei den mindes-
tens einmal jährlich erfolgenden Einkommensüberprüfungen. Diese Nachweise 
sind in Form der Erklärung zum Elterneinkommen vorzulegen. 

 
(4) Der Träger der Einrichtung ist berechtigt, jederzeit eine Überprüfung des jeweiligen 

Einkommens, auch für zurückliegende Kalenderjahre, vorzunehmen. Sofern sich 
hieraus eine Abweichung von dem bislang zugrunde gelegten Einkommen ergibt, 
ist der Träger der Einrichtung den Personensorgeberechtigten gegenüber zur 
Nachberechnung berechtigt. 

 
(5) Die Personensorgeberechtigten sind bei der Überprüfung nach § 10 Abs. 4 dieser 

Satzung zur Mitwirkung verpflichtet. Kommen sie dieser Mitwirkungspflicht zur Bei-
bringung geeigneter Einkommensnachweise trotz Aufforderung mit Fristsetzung 
von mindestens einem Monat nicht nach, gilt bis zur Erfüllung ihrer Mitwirkungs-
pflicht für den von ihnen nicht nachgewiesenen Zeitraum § 10 Abs. 3 Satz 1 dieser 
Satzung. 

 
(6) Abweichend von der jährlichen Festsetzung kann auf Antrag der Personensorge-

berechtigten eine Neuberechnung des Beitrages erfolgen, wenn sich die Einkom-
mensverhältnisse verändern. Eine Neuberechnung bei niedrigem Einkommen er-
folgt ab Antragstellung. Eine Neuberechnung bei höherem Einkommen erfolgt ab 
Tatbestand. 

 
(7) Personensorgeberechtigte, die Empfänger von Leistungen der Hilfe zum Lebens-

unterhalt oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 
SGB XII (Drittes und Viertes Kapitel) und Empfänger von Leistungen nach dem 
SGB II zahlen den Mindestbeitrag entsprechend dem festgesetzten Betreuungsum-
fang. Dies gilt auch für Personensorgeberechtigte, die nicht Empfänger von Leis-
tungen der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Drittes und Viertes Kapitel) und Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II sind, deren Einkommen jedoch vergleichbar nied-
rig ist. 
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(8) Die Personensorgeberechtigten haben die Pflicht, alle Veränderungen des Ein-
kommens, die zu einer Anhebung des Elternbeitrages führen, der Gemeinde un-
verzüglich nach bekannt werden mitzuteilen. Unterbleibt diese Mitteilung, so ist die 
Gemeinde auch rückwirkend berechtigt, Elternbeiträge neu festzusetzen. Machen 
Personensorgeberechtigte vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder unvollständi-
ge Angaben zu Sachverhalten, die den Rechtsanspruch des Kindes oder die Höhe 
der Gebühren betreffen, so handeln sie ordnungswidrig i. S. des 
§ 3 Abs. 2 BbgKVerf. Vorsatz kann hierbei mit einer Geldbuße bis 500 Euro und 
Fahrlässigkeit mit einer Geldbuße bis 250 Euro geahndet werden. Für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gelten die Vorschriften des Geset-
zes über die Ordnungswidrigkeiten i. d. F. der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 07. August 2007 (BGBl. I, S. 1786). Zuständige Behörde zur Verfolgung und 
Ahndung der Ordnungswidrigkeit i. S. des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der/die Bür-
germeister/in der Gemeinde, soweit keine anderweitige Zuständigkeit zur Verfol-
gung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit bestimmt ist.  

 
 

§ 11 
Abmeldung/Ausschluss 

 
(1) Die Personensorgeberechtigten und die Gemeinde können jeweils die Tages-

betreuung mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Schulhalbjahres abmelden. 
Eine Abmeldung der Früh- und Spätbetreuung kann mit einer Frist von 4 Wochen 
zum Monatsende vorgenommen werden. Für die Wahrung der Frist kommt es auf 
den Tag des Eingangs der Abmeldung in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde, 
14548 Schwielowsee, OT Ferch, Potsdamer Platz 9, an. 

 
(2) Die Gemeinde kann die Entscheidung zur Bereitstellung des Tagesbetreuungs-

platzes aufheben und das Kind vom Besuch der Tagesbetreuung ausschließen, 
wenn die Personensorgeberechtigten mit der Bezahlung des Beitrages in Verzug 
geraten, medizinische Indikationen vorliegen, bei Vorfällen, die das Kindeswohl ge-
fährden und bei Wegfall der Voraussetzungen entsprechend des § 2 dieser Sat-
zung. 

 
(3) Die Entscheidung über die Abmeldung bzw. die Aufhebung der Entscheidung über 

die Bereitstellung des Tagesbetreuungsplatzes bedarf der Schriftform. 
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§ 12 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für Angebote im Rahmen der Verlässlichen 
Halbtagsgrundschule „Albert Einstein Caputh“ und „Meusebach Grundschule Geltow“ 
mit integrierter Kindertagesbetreuung (iKb) gemäß § 17 Kita-Gesetz tritt am 01.08.2010 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung von Beiträgen für Angebote im Rah-
men der Verlässlichen Halbtagsgrundschule „Albert Einstein Caputh“ i. V. m. der Kinder-
tagesbetreuung (KitaG) gemäß § 17 Kita-Gesetz vom 28.06.2006 außer Kraft. 
 
 
 
 
Schwielowsee, den 29.04.2010 
 
 
 
 
gez: K. Hoppe 
Bürgermeisterin 
der Gemeinde Schwielowsee 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Vorstehende Satzung zur Erhebung von Beiträgen für Angebote im Rahmen der ver-
lässlichen Halbtagsgrundschule „Albert Einstein Caputh“ und „Meusebach Grundschule 
Geltow“ mit integrierter Kindertagesbetreuung (iKb) wird hiermit auf der Grundlage des 
§ 3 BbgKVerf i. V. mit der Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg (Be-
kanntmV) vom 01. Dezember 2000 (GVBl. II S. 435) bekannt gemacht. 
 
 
Schwielowsee, den 29.04.2010 
 
 
 
 
gez: K. Hoppe  
Bürgermeisterin   
der Gemeinde Schwielowsee  
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